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Erklärung zur Unter-
nehmensführung gemäß 
§ 289f und § 315d HGB1

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktienge-
sellschaft in München (Münchener Rück AG) hat folgende 
Erklärung zur Unternehmensführung und Konzernerklärung 
zur Unternehmensführung gemäß § 289f und § 315d des 
Handelsgesetzbuchs (HGB) abgegeben. Diese Erklärung 
enthält auch die nach dem Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (bekannt 
gemacht am 27. Juni 2022, DCGK) empfohlenen Angaben 
und Erläuterungen. Weitere Informationen zur Corporate 
Governance finden Sie unter www.munichre.com/cg-de. 

Wir legen an unser Handeln höchste Maßstäbe an und  
entsprechen sämtlichen Empfehlungen und Anregungen 
des DCGK. Es bestehen keine vorrangigen gesetzlichen 
Bestimmungen, aufgrund derer Empfehlungen oder An- 
regungen des DCGK auf die Münchener Rück AG nicht  
anwendbar sind. 

Entsprechenserklärung zum 
Deutschen Corporate Governance 
Kodex von Vorstand und Aufsichtsrat 
der Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Aktiengesellschaft in 
München gemäß § 161 Aktiengesetz 
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktien- 
gesellschaft in München („Gesellschaft“) entspricht seit Ab-
gabe der letzten Entsprechenserklärung im November 2024 
allen Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex in der Fassung vom 28. April 2022 (bekannt gemacht 
am 27. Juni 2022, „DCGK“). Eine Ausnahme galt bis Ende 
Oktober 2025 für die Empfehlung C.5. Die Gesellschaft beab-
sichtigt, sämtlichen Empfehlungen zukünftig zu entsprechen. 

1 Die Erklärung zur Unternehmensführung ist ungeprüfter Bestandteil des zu-
sammengefassten Lageberichts. 

Empfehlung C.5 DCGK: Anzahl der Mandate 

Gemäß der Empfehlung C.5 sollen Vorstandsmitglieder 
börsennotierter Gesellschaften insgesamt nicht mehr als 
zwei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsen- 
notierten Gesellschaften oder vergleichbare Funktionen 
und keinen Aufsichtsratsvorsitz in einer konzernexternen 
börsennotierten Gesellschaft wahrnehmen. 

Das Aufsichtsratsmitglied Renata Jungo Brüngger war Vor-
standsmitglied der Mercedes-Benz Group AG. Daneben ist 
Frau Jungo Brüngger Mitglied in weiteren Aufsichts- und 
Verwaltungsräten bei Gesellschaften, die sich aus der Aktua-
lisierung der Entsprechenserklärung 2024 vom 11. April 2025 
ergeben. 

Frau Jungo Brüngger hat ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied 
der Mercedes-Benz Group AG zum 31. Oktober 2025 been-
det. Seitdem entspricht die Gesellschaft sämtlichen Empfeh-
lungen des DCGK. 

München, im November 2025 

Der Vorstand Der Aufsichtsrat 

Unternehmensverfassung 
Die Münchener Rück AG verfügt über drei Organe: Haupt-
versammlung, Vorstand und Aufsichtsrat. Deren Aufgaben 
und Befugnisse ergeben sich aus dem Gesetz, der Satzung, 
der für die Münchener Rück AG geltenden Mitbestimmungs-
vereinbarung, den Geschäftsordnungen und den unterneh-
mensinternen Regelungen. Die Mitbestimmungsvereinbarung 
gestaltet die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat auf Basis des Gesetzes über die Mitbestimmung 
bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG). 
Der Grundsatz der paritätischen Mitbestimmung im Auf-
sichtsrat wurde darin gestärkt durch Berücksichtigung der 
Mitarbeiter, die in der Europäischen Union und im Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EU/EWR) beschäftigt sind. 

http://www.munichre.com/cg-de
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Die für (Rück-)Versicherungsunternehmen geltenden auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere das deut-
sche Versicherungsaufsichtsgesetz und die europäischen 
Aufsichtsregeln (Solvency II), ergänzen die Anforderungen 
an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Sie 
enthalten konkretisierende und ergänzende Regelungen, 
etwa zur Geschäftsorganisation oder zur Qualifikation und 
Vergütung von Geschäftsleitern, Mitgliedern des Aufsichts-
rats und weiteren Personen. 

Bei der Münchener Rück AG handelt es sich um ein Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse im Sinne des § 316a 
Satz 2 HGB. Als solches Unternehmen unterliegt die Mün-
chener Rück AG besonderen Vorgaben, insbesondere zum 
Prüfungsausschuss und im Zusammenhang mit der Durch-
führung von Abschlussprüfungen. 

Hauptversammlung 
Die Hauptversammlung beschließt unter anderem über die 
Gewinnverwendung, die Entlastung der Mitglieder des  
Vorstands und des Aufsichtsrats, die Wahl des Abschluss-
prüfers, die Wahl von Anteilseignervertretern im Aufsichts-
rat, Satzungsänderungen sowie Kapitalmaßnahmen. 

Bei der Münchener Rück AG gilt das Prinzip „one share, 
one vote“, also eine Stimme je Aktie. Aktionäre haben die 
Möglichkeit, ihre Stimmen mittels Briefwahl (auch elektro-
nisch) abzugeben. Briefwahlstimmen können noch am Tag 
der Hauptversammlung abgegeben oder geändert werden. 

Aktionäre können ihr Stimmrecht auch durch von der Mün-
chener Rück AG benannte Stimmrechtsvertreter ausüben 
lassen; diese üben das Stimmrecht ausschließlich auf der 
Grundlage der erteilten Weisungen aus. Vollmacht und 
Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
können auch elektronisch erteilt werden. Sie können am Tag 
der Hauptversammlung noch erteilt, geändert oder wider-
rufen werden. Die Aktionäre haben die Möglichkeit, die ge-
samte Hauptversammlung live im Internet mitzuverfolgen. 
Darüber hinaus werden die Eröffnung der Hauptversamm-
lung durch den Versammlungsleiter und die Rede des Vor-
sitzenden des Vorstands live im Internet übertragen. 

Die vom Gesetz für die Hauptversammlung vorgesehenen 
Unterlagen einschließlich des Geschäftsberichts sind zu-
sammen mit der Tagesordnung vom Tag der Einberufung 
an auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich. 

Die ordentliche Hauptversammlung fand am 30. April 2025 
statt. 

Vorstand 
Der Vorstand der Münchener Rück AG setzte sich zum 
31. Dezember 2025 aus elf Mitgliedern zusammen, davon 
zwei Frauen. 
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Zuständigkeiten der Vorstandsmitglieder und deren Mitgliedschaften in gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien 

Mitglied des Vorstands/Zuständigkeiten1  
Mitgliedschaften in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsräten1  

Mitgliedschaften in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen1 

Dr. Joachim Wenning 
Vorsitzender des Vorstands 

 ERGO Group AG2 (Vorsitz)  – 

Strategy & Innovation 
Group Communications 
Group Audit 
Economics, Sustainability & Public Affairs3 
Group Executive Affairs 
Group Compliance and Legal 

    

Dr. Thomas Blunck  ERGO Group AG2  – 
Data and Analytics 
Internet of Things 
Corporate Underwriting 
Claims 
Accounting, Controlling and Central Reserving for 
Reinsurance 

 ERGO International AG2   

Nicholas Gartside 
Chief Investment Officer 

 MEAG MUNICH ERGO AssetManagement 
GmbH2 (Vorsitz) 

 – 

Group Investments 
Third Party Asset Management 

    

Stefan Golling  –  Munich Re America Corporation, USA2 
Global Clients and North America 
Capital Partners 

   (Vorsitz) 

Robin Johnson 
Chief Technology Officer 

 ITERGO Informationstechnologie GmbH2 
Vorsitz 

 – 

Information Technology     
Dr. Christoph Jurecka 
Chief Financial Officer 

 ERGO Group AG2 
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement 

 – 

Financial and Regulatory Reporting 
Corporate Finance and Performance 
Integrated Risk Management 
Group Taxation 
Investor and Rating Agency Relations 

 GmbH2   

Dr. Achim Kassow 
Labour Relations Director 

 ERGO International AG2  – 

Asia Pacific and Africa 
Human Resources 
Central Procurement 
Global Real Estate and Services 

    

Michael Kerner  Great Lakes Insurance SE2 (Vorsitz)  American Modern Property and Casualty 
Global Specialty Insurance    Insurance Company, USA2 (Vorsitz) 

The Hartford Steam Boiler Inspection and 
Insurance Company, USA2 (Vorsitz) 
Munich Re America Corporation, USA2 
Munich Re America Services Inc., USA2  
(Vorsitz) 
Munich Reinsurance America, Inc., USA2  
(Vorsitz) 
Next Insurance, Inc., USA2 
Next Insurance US Company, USA2 (Vorsitz) 

Clarisse Kopff  –  – 
Europe and Latin America     
Mari-Lizette Malherbe  –  – 
Life and Health     
Dr. Markus Rieß  ERGO Deutschland AG2 (Vorsitz)  Next Insurance, Inc., USA2 (Vorsitz) 
Primary Insurance/ERGO  ERGO International AG2 (Vorsitz) 

ERGO Technology & Services Management 
AG2 (Vorsitz) 
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Mitglied des Vorstands/Zuständigkeiten4  
Mitgliedschaften in gesetzlich  
zu bildenden Aufsichtsräten4  

Mitgliedschaften in vergleichbaren  
in- und ausländischen Kontrollgremien  
von Wirtschaftsunternehmen4 

Dr. Christoph Jurecka 
Vorsitzender des Vorstands 

 ERGO Group AG2 (Vorsitz)  – 

Strategy & Innovation 
Group Communications 
Group Audit 
Economics, Sustainability & Public Affairs3 
Group Executive Affairs 
Group Compliance & Legal 

    

Dr. Thomas Blunck  ERGO Group AG2  – 
Corporate Underwriting Non-Life 
Corporate Underwriting Life & Health 
Non-Life Insurance Services 
Claims 
Internet of Things 
Accounting, Controlling, Central Life Reserving and 
Central Reserving for Reinsurance 

 ERGO International AG2   

Andrew Buchanan 
Chief Financial Officer 

 ERGO Group AG2 
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement  

 – 

Financial and Regulatory Reporting 
Corporate Finance & Performance 
Integrated Risk Management 
Group Taxation 
Investor & Rating Agency Relations 

 GmbH2   

Nicholas Gartside 
Chief Investment Officer 

 MEAG MUNICH ERGO AssetManagement 
GmbH2 (Vorsitz) 

 – 

Group Investments 
Third Party Asset Management 

    

Stefan Golling 
Labour Relations Director 

 –  Munich Re America Corporation, USA2 
(Vorsitz) 

Global Clients and North America 
Capital Partners 
Human Resources 
Global Real Estate & Services 

    

Robin Johnson 
Chief Technology Officer 

 ITERGO Informationstechnologie GmbH2 
Vorsitz 

 – 

Information Technology     
Dr. Achim Kassow 
Chief Transformation Officer 

 ERGO International AG2  – 

Asia Pacific and Africa 
Central Procurement 
Data & Analytics 
Transformation & Organization 

    

Michael Kerner  Great Lakes Insurance SE2 (Vorsitz)  American Modern Property and Casualty 
Global Specialty Insurance    Insurance Company, USA2 (Vorsitz) 

The Hartford Steam Boiler Inspection and 
Insurance Company, USA2 (Vorsitz) 
Munich Re America Corporation, USA2 
Munich Re America Services Inc., USA2 
(Vorsitz) 
Munich Reinsurance America, Inc., USA2 
(Vorsitz) 
Next Insurance, Inc., USA2 
Next Insurance US Company, USA2 (Vorsitz) 

Clarisse Kopff  –  – 
Europe and Latin America     
Mari-Lizette Malherbe  –  – 
Life and Health     
Dr. Markus Rieß  ERGO Deutschland AG2 (Vorsitz)  Next Insurance, Inc., USA2 (Vorsitz) 
Primary Insurance/ERGO  ERGO International AG2 (Vorsitz) 

ERGO Technology & Services Management 
AG2 (Vorsitz) 

  

1 Stand: 31�12�2025. 
2 Mandat innerhalb des Konzerns der Münchener Rück AG. 
3 Einschließlich der Verantwortung für ESG-Themen. 
4 Stand: 1�1�2026. 
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Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwor-
tung, insbesondere legt er die Ziele des Unternehmens und 
seine Strategie fest. Er ist an das Unternehmensinteresse 
gebunden. Hierbei berücksichtigt er die Belange der Aktio-
näre, der Arbeitnehmer und der sonstigen der Münchener 
Rück AG verbundenen Gruppen (Stakeholder) mit dem Ziel 
nachhaltiger Wertschöpfung. Der Vorstand ist für ein ange-
messenes Risikomanagement und -controlling verantwortlich. 
Er hat dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmun-
gen und die unternehmensinternen Richtlinien eingehalten 
werden, und wirkt auf deren Beachtung durch die Konzern-
unternehmen und deren Beschäftigte hin (Compliance). 

Arbeitsweise des Vorstands 

Die Arbeit des Vorstands, vor allem die Ressortzuständig-
keiten der einzelnen Vorstandsmitglieder, die dem Gesamt-
vorstand vorbehaltenen Angelegenheiten und die erforder-
liche Mehrheit bei Beschlüssen werden durch eine vom 
Aufsichtsrat erlassene Geschäftsordnung geregelt. Der  
Gesamtvorstand entscheidet in allen Angelegenheiten, in 
denen nach Gesetz, Satzung oder Geschäftsordnung eine 
Beschlussfassung durch den Vorstand vorgeschrieben ist. 

Das sind vor allem Angelegenheiten, die der Zustimmung 
des Aufsichtsrats bedürfen, die der Hauptversammlung 
vorzulegen sind, die Leitungsaufgaben darstellen, die eine 
außergewöhnliche Bedeutung haben oder die wichtige Per-
sonalmaßnahmen betreffen. 

Vorstandssitzungen finden nach Bedarf, jedoch in der  
Regel mindestens einmal im Monat statt und werden vom 
Vorsitzenden des Vorstands geleitet. Bei Abstimmungen 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzen-
den. Die Vorstandsmitglieder arbeiten zum Wohl des Unter-
nehmens vertrauensvoll zusammen. Sie unterrichten sich 
fortlaufend über alle wichtigen Geschäftsvorfälle. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise der 
Vorstandsausschüsse 

Drei Vorstandsausschüsse garantieren eine effiziente Vor-
standsarbeit: der Konzernausschuss, der Rückversicherungs-
ausschuss und der Strategieausschuss. 
 

 
Zusammensetzung der Ausschüsse des Vorstands1 

Konzernausschuss  Dr. Joachim Wenning (Vorsitzender und Mitglied bis 31�12�2025) 
Andrew Buchanan (ab 1�1�2026) 
Dr. Christoph Jurecka (Vorsitzender ab 1�1�2026) 

Rückversicherungsausschuss  Dr. Thomas Blunck (Vorsitzender) 
Stefan Golling  
Dr. Achim Kassow 
Michael Kerner 
Clarisse Kopff 
Mari-Lizette Malherbe 
Chief Financial Officer für das Geschäftsfeld Rückversicherung2 

Strategieausschuss  Dr. Joachim Wenning (Vorsitzender und Mitglied bis 31�12�2025) 
Dr. Thomas Blunck 
Andrew Buchanan (ab 1�1�2026) 
Nicholas Gartside 
Dr. Christoph Jurecka (Vorsitzender ab 1�1�2026) 
Dr. Markus Rieß 

1 Stand 31�12�2025, soweit nicht anders angegeben. 
2 Nicht stimmberechtigt. 
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Konzernausschuss 

Der Konzernausschuss ist das zentrale Steuerungsgremium 
des Konzerns. Er entscheidet insbesondere über grund- 
legende Fragen der geschäftsfeldübergreifenden strategi-
schen und finanziellen Führung des Konzerns und über die 
Grundsätze der allgemeinen Geschäftspolitik und -organisa-
tion im Konzern. Der Ausschuss entscheidet ferner in allen 
Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, die die 
Ressorts seiner Mitglieder betreffen. Außerdem fungiert er 
als Exekutivausschuss, dem die Wahrnehmung gewichtiger 
laufender Angelegenheiten obliegt, insbesondere die Zustim-
mung zu wesentlichen Einzelgeschäften. 

Rückversicherungsausschuss 

Der Rückversicherungsausschuss ist das zentrale Steue-
rungsgremium des Geschäftsfelds Rückversicherung. Er 
entscheidet in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung in diesem Geschäftsfeld. 

Strategieausschuss 

Der Strategieausschuss ist das zentrale Steuerungsgremium 
für grundlegende Strategiefragen in den Geschäftsfeldern 

(Rückversicherung, Erstversicherung). Er entscheidet in  
allen strategischen Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung in den Geschäftsfeldern. 

Für alle Ausschüsse des Vorstands gilt: Soweit Entschei-
dungen aus dem Aufgabenbereich eines Ausschusses dem 
Gesamtvorstand vorbehalten sind, bereitet der jeweilige 
Ausschuss diese Entscheidungen vor. Ausschusssitzungen 
finden regelmäßig und nach Bedarf statt. Stimmberechtigt 
sind jeweils nur die Mitglieder des Vorstands. Näheres regelt 
die vom Gesamtvorstand beschlossene Geschäftsordnung 
des jeweiligen Ausschusses. 

Untergremien der Vorstandsausschüsse 

Alle drei Vorstandsausschüsse haben Unterausschüsse ge-
bildet: insbesondere der Konzernausschuss das Group Risk 
Committee, der Rückversicherungsausschuss das Global 
Underwriting and Risk Committee und das Board Committee 
IT Investments und der Strategieausschuss den ESG-Aus-
schuss. Diesen Gremien gehören auch Führungskräfte  
der Münchener Rück AG und des Konzerns als nicht stimm-
berechtigte Mitglieder an. 

 

Zusammensetzung der Untergremien der Vorstandsausschüsse1 

Group Risk Committee  Dr. Christoph Jurecka (Vorsitzender bis 31�12�2025) 
Andrew Buchanan (Vorsitzender und Mitglied ab 1�1�2026) 
Dr. Joachim Wenning (bis 31�12�2025) 
Chief Risk Officer (Gruppe)2 

Global Underwriting and Risk Committee 
 

 Dr. Thomas Blunck (Vorsitzender) 
Stefan Golling  
Mari-Lizette Malherbe 
Chief Financial Officer für das Geschäftsfeld Rückversicherung2 
Chief Risk Officer (Gruppe)2 
Head of Group Investment Strategies2 
Head of Corporate Underwriting2 

ESG-Ausschuss  Dr. Joachim Wenning (Vorsitzender und Mitglied bis 31�12�2025) 
Dr. Thomas Blunck 
Andrew Buchanan (ab 1�1�2026) 
Nicholas Gartside 
Dr. Christoph Jurecka (Vorsitzender ab 1�1�2026) 
Dr. Markus Rieß 
Head of Economics, Sustainability and Public Affairs2 

Board Committee IT Investments  Dr. Thomas Blunck (Vorsitzender) 
Stefan Golling 
Dr. Achim Kassow 
Michael Kerner  
Chief Financial Officer für das Geschäftsfeld Rückversicherung2 

1 Stand 31�12�2025, soweit nicht anders angegeben. 
2 Nicht stimmberechtigt. 
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Die Arbeitsweise der genannten Unterausschüsse wird in 
eigenen Geschäftsordnungen geregelt. Sowohl das Group 
Risk Committee als auch das Global Underwriting and Risk 
Committee befassen sich – mit unterschiedlichem Fokus – 
mit Fragestellungen des Risikomanagements. Die Aufgaben 
des Board Committee IT Investments nimmt derzeit der 
Rückversicherungsausschuss wahr. Der ESG-Ausschuss ist 
das zentrale Steuerungsgremium für grundlegende ESG-
bezogene Strategiefragen im Konzern. 

Vergütung der Vorstandsmitglieder 

Das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder wird vom 
Aufsichtsrat beschlossen und der Hauptversammlung bei 
jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier 
Jahre, zur Billigung vorgelegt. Dies war zuletzt am 30. April 
2025 der Fall. Der Vergütungsbericht enthält detaillierte 
Angaben zur Höhe der Bezüge der Vorstandsmitglieder. 

Das geltende Vergütungssystem für die Vorstandsmit- 
glieder sowie den jährlich der Hauptversammlung zur  
Billigung vorzulegenden Vergütungsbericht (einschließlich 
des Vermerks des Abschlussprüfers) finden Sie unter 
www.munichre.com/vorstand. 

Zusammenwirken von Vorstand und 
Aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohl des Unter-
nehmens eng und vertrauensvoll zusammen. 

Der Vorstand stimmt die strategische Ausrichtung des  
Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab. Er berichtet dem 
Aufsichtsrat regelmäßig sowie anlassbezogen über alle  
für das Unternehmen relevanten Fragen. Der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats hält zwischen den Sitzungen mit dem 
Vorstand, insbesondere dem Vorsitzenden des Vorstands, 
regelmäßig Kontakt und berät mit ihm vor allem Strategie, 
Planung, Geschäftsentwicklung, Risikolage, Risikomanage-
ment und Compliance des Unternehmens. Der Aufsichtsrat 
hat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands 
näher festgelegt. Bestimmte Arten von Geschäften darf der 
Vorstand nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen, 
zum Beispiel die jährliche Finanzplanung, bestimmte Investi-
tionen und Desinvestitionen, die Durchführung von Aktien-
rückkaufprogrammen sowie den Abschluss von Unterneh-
mensverträgen und die Durchführung von Umwandlungen, 
an denen die Gesellschaft beteiligt ist. Der Zustimmung des 
Aufsichtsrats bedürfen auch die Übernahme von Nebentätig-
keiten durch Vorstandsmitglieder sowie wesentliche Ge-
schäfte mit nahestehenden Personen nach § 111b Abs. 1  
Aktiengesetz (AktG). 

Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat hat gemäß der Satzung der Münchener 
Rück AG 20 Mitglieder: Die eine Hälfte setzt sich aus  
Vertretern der Anteilseigner zusammen und wird von der 
Hauptversammlung gewählt. Die andere Hälfte besteht  
aus gewählten Vertretern von Mitarbeitern der Gruppe in 
der EU/im EWR. 

https://www.munichre.com/de/unternehmen/ueber-munich-re/vorstand.html
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Mitglieder des Aufsichtsrats und deren Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden 
Aufsichtsräten und vergleichbaren Kontrollgremien1 

Mitglieder des Aufsichtsrats  
Mitgliedschaften in gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten  

Mitgliedschaften in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen 

Dr. Nikolaus von Bomhard  –  – 
(Vorsitzender) 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 30�4�2019 

    

Dr. Anne Horstmann2  ERGO Group AG3  – 
(Stellvertretende Vorsitzende) 
Mitarbeiterin der ERGO Group AG 
Mitglied seit 30�4�2014 

    

Matthias Beier2  Provinzial Holding AG  – 
Gewerkschaftssekretär, ver.di NRW 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Clement B. Booth  Howden Deutschland AG5, 6  Howden Group Holdings Limited, 
Mitglied des Board of Directors der Howden Group 
Holdings Limited, Vereinigtes Königreich 
Mitglied seit 27�4�2016 

   Vereinigtes Königreich 

Dr. Roland Busch  Siemens Healthineers AG4, 7  – 
Vorsitzender des Vorstands der Siemens AG 
Mitglied seit 25�4�2024 

 Siemens Mobility GmbH (Vorsitz)7   

Grzegorz Czlowiekowski2  –  – 
Team Leader Interne Revisionsabteilung 
ERGO Hestia, Polen 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Martina Grundler2  ERGO Group AG3  – 
Gewerkschaftssekretärin ver.di Bundesverwaltung Berlin, 
Bundesfachgruppe Versicherungen der Gewerkschaft ver.di 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Julia Jäkel  –  Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
Mitglied des Aufsichtsrats der Verlagsgruppe Georg  
von Holtzbrinck Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
Mitglied seit 25�4�2024 

   (UKE), Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH 

Fußnoten siehe am Ende der Tabelle. 
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Mitglieder des Aufsichtsrats  
Mitgliedschaften in gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten  

Mitgliedschaften in vergleichbaren 
in- und ausländischen Kontrollgremien 
von Wirtschaftsunternehmen 

Renata Jungo Brüngger  Daimler Truck Holding AG4, 8  UBS Group AG, Schweiz4 
Mitglied des Verwaltungsrats der UBS Group AG 
Mitglied seit 3�1�2017 

 Daimler Truck AG  UBS AG, Schweiz10 

Stefan Kaindl2  –  – 
Abteilungsleiter bei der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 30�4�2019 

    

Dr. Carinne Knoche-Brouillon  –  Financière de Tubize S.A., Belgien4 
Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 28�4�2021 

    

Gabriele Mücke2  –  – 
Vorsitzende des Vorstands der Neue Assekuranz 
Gewerkschaft – NAG 
Mitglied seit 30�4�2019 

    

Dr. Victoria E. Ossadnik  E.ON Digital Technology GmbH (Vorsitz)9  Linde plc., Irland4 
Mitglied des Vorstands der E.ON SE 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Ulrich Plottke2  –  – 
Mitarbeiter der ERGO Group AG 
Mitglied seit 30�4�2014 

    

Carsten Spohr  –  – 
Vorsitzender des Vorstands Deutsche Lufthansa AG 
Mitglied seit 29�4�2020 

    

Anita Stocker-Napravnik2  –  – 
Consultant bei der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Susanne Terhoeven2  –  – 
Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der  
ITERGO Informationstechnologie GmbH 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Jens-Jürgen Vogel2  –  – 
Data Protection Counsel bei der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Prof. Dr. Jens Weidmann  Commerzbank AG (Vorsitz)4  – 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Commerzbank AG 
Mitglied seit 25�4�2024 

    

Dr. Maximilian Zimmerer  Deutsche Beteiligungs AG4, 11  KfW Capital GmbH & Co. KG 
Mitglied des Aufsichtsrats der Münchener Rück AG 
Mitglied seit 4�7�2017 

    

1 Stand: 31�12�2025. 
2 Vertreter der Arbeitnehmer. 
3 Mandat innerhalb des Konzerns der Münchener Rück AG. 
4 Börsennotierte Gesellschaft. 
5 Gesellschaft mit weniger als 500 Mitarbeitern. 
6 Mandat innerhalb des Konzerns der Howden Group Holdings Limited. 
7 Mandat innerhalb des Konzerns der Siemens AG. 
8 Die Daimler Truck Holding AG hält sämtliche Anteile an der Daimler Truck AG. 
9 Mandat innerhalb des Konzerns der E.ON SE. 
10 Mandat innerhalb des Konzerns der UBS Group AG. 
11 Mandat wurde mit Ablauf des 31�12�2025 niedergelegt. 
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Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht die 
Geschäftsführung. Er ist nicht befugt, anstelle des Vor-
stands Maßnahmen der Geschäftsführung zu ergreifen. 

Arbeitsweise des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat sich eine Geschäftsordnung gegeben, 
in der die Zuständigkeiten, Arbeitsabläufe und weiteren 
Modalitäten der Beschlussfassung geregelt sind. Auch der 
Prüfungsausschuss verfügt über eine eigene, vom Gesamt-
aufsichtsrat beschlossene Geschäftsordnung. 

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats sowie die des  
Prüfungsausschusses sind auf der Internetseite der Gesell-
schaft unter www.munichre.com/aufsichtsrat abrufbar. 

Der Aufsichtsrat kommt in der Regel zu mindestens sechs 
Sitzungen pro Geschäftsjahr zusammen. Sitzungen werden 
regelmäßig mit persönlicher Teilnahme der Aufsichtsrats-
mitglieder abgehalten (Präsenzsitzungen). Wenn der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats dies bestimmt, können Sitzungen 
im Einzelfall ganz oder teilweise unter Nutzung elektronischer 
Medien durchgeführt werden oder einzelne Mitglieder unter 
Nutzung elektronischer Medien teilnehmen. Die Mitglieder 
des Vorstands nehmen an den Sitzungen teil, soweit der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats nichts anderes bestimmt. Wird 
der Abschlussprüfer als Sachverständiger zugezogen, nimmt 
der Vorstand an dieser Sitzung nicht teil, es sei denn, der 
Aufsichtsrat erachtet seine Teilnahme für erforderlich. Der 
Aufsichtsrat tagt regelmäßig auch ohne den Vorstand. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-
glieder eingeladen oder zur Abstimmung aufgefordert  
worden sind und entweder zehn Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende, oder 15 Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit 
das Gesetz oder die Satzung nicht zwingend etwas ande-
res bestimmen, mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Ergibt eine Abstimmung im Aufsichtsrat 
Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung 

über denselben Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleich-
heit ergibt, der Vorsitzende des Aufsichtsrats zwei Stimmen. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist befugt, auf der Grund-
lage von Beschlüssen Erklärungen für den Aufsichtsrat ab-
zugeben. 

Selbstbeurteilung 

Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse überprüfen regel-
mäßig, wie wirksam der Aufsichtsrat insgesamt und seine 
Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. Im Geschäftsjahr 2025 
hat der Aufsichtsrat, vorbereitet durch den Präsidial- und 
Nachhaltigkeitsausschuss, die interne Selbstbeurteilung im 
Rahmen einer Sitzung durchgeführt, an der der Vorstand 
nicht teilgenommen hat. Mit den Ergebnissen hat sich der 
Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 20. Oktober 2025 befasst. 
Die Ergebnisse der Prüfung bestätigen eine professionelle, 
konstruktive und von einem hohen Maß an Vertrauen und 
Offenheit geprägte Zusammenarbeit innerhalb des Aufsichts-
rats und mit dem Vorstand. Zudem bescheinigen die Er-
gebnisse eine effiziente Sitzungsorganisation und -durch-
führung und eine angemessene Berichterstattung durch 
den Vorstand. Einzelne Optimierungsvorschläge werden 
umgesetzt. 

Zusammensetzung und Arbeitsweise der 
Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte sechs Ausschüsse 
gebildet: den Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss,  
den Personalausschuss, den Vergütungsausschuss, den 
Prüfungsausschuss, den Nominierungsausschuss und  
den Vermittlungsausschuss. 

Die Ausschüsse treffen ihre Entscheidungen mit der Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Außer im Vermittlungsaus-
schuss hat der Ausschussvorsitzende bei Stimmengleich-
heit zwei Stimmen. Dem Aufsichtsrat wird vom jeweiligen 
Ausschussvorsitzenden regelmäßig über die Arbeit der Aus-
schüsse berichtet. 

http://www.munichre.com/aufsichtsrat
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Zusammensetzung der Ausschüsse des Aufsichtsrats1 

Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss  Dr. Nikolaus von Bomhard (Vorsitzender) 
Dr. Roland Busch 
Dr. Anne Horstmann 
Anita Stocker-Napravnik 
Dr. Maximilian Zimmerer 

Personalausschuss  Dr. Nikolaus von Bomhard (Vorsitzender) 
Renata Jungo Brüngger 
Anita Stocker-Napravnik 

Vergütungsausschuss  Renata Jungo Brüngger (Vorsitzende) 
Anita Stocker-Napravnik 
Prof. Dr. Jens Weidmann 

Prüfungsausschuss  Dr. Maximilian Zimmerer (Vorsitzender) 
Dr. Nikolaus von Bomhard 
Stefan Kaindl 
Dr. Victoria E. Ossadnik 
Ulrich Plottke 

Nominierungsausschuss  Dr. Nikolaus von Bomhard (Vorsitzender) 
Julia Jäkel 
Dr. Maximilian Zimmerer 

Vermittlungsausschuss  Dr. Nikolaus von Bomhard (Vorsitzender) 
Martina Grundler 
Dr. Anne Horstmann 
Dr. Maximilian Zimmerer 

1 Stand: 31�12�2025. 

   
Zur Arbeit der Aufsichtsratsausschüsse finden Sie  
nähere Ausführungen im Bericht des Aufsichtsrats und  
unter www.munichre.com/aufsichtsrat. 

Die wesentlichen Zuständigkeiten der Ausschüsse sind: 

Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss 

Der Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss bereitet die 
Sitzungen des Aufsichtsrats vor, soweit dafür kein anderer 
Ausschuss zuständig ist. Er entscheidet über die Zustim-
mung zu Geschäften der Gesellschaft, die der Zustimmung 
des Aufsichtsrats bedürfen, soweit hierfür nicht das Auf-
sichtsratsplenum oder ein anderer Ausschuss zuständig ist. 
Weiter ist ihm das interne Verfahren nach § 111a Abs. 2 AktG 
zur Bewertung von Geschäften mit nahestehenden Perso-
nen übertragen. Der Ausschuss befasst sich regelmäßig 
mit nachhaltigkeitsbezogenen Themen (ESG) – vorbehalt-
lich der Zuständigkeit anderer Ausschüsse. Darüber hinaus 
bereitet er den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptver-
sammlung, die Entsprechenserklärung zum Deutschen 
Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG sowie die 
Erklärung zur Unternehmensführung für den Aufsichtsrat 
vor. Er bereitet auch die jährliche Selbstbeurteilung über 
die Wirksamkeit der Aufgabenerfüllung des Aufsichtsrats 
insgesamt und seiner Ausschüsse vor. Nähere Informatio-
nen zur Selbstbeurteilung im abgelaufenen Geschäftsjahr 
finden Sie im Abschnitt Selbstbeurteilung und im Bericht 
des Aufsichtsrats. 

Personalausschuss 

Der Personalausschuss bereitet die Bestellung von Vor-
standsmitgliedern vor. Er sorgt zusammen mit dem Vorstand 
für eine langfristige Nachfolgeplanung, einschließlich der 

Vorbereitung der Festlegung der Zielgrößen für den Frauen-
anteil im Vorstand. Ferner vertritt der Personalausschuss 
die Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern und 
ist für die Personalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder 
zuständig, soweit sie nicht dem Aufsichtsratsplenum oder 
dem Vergütungsausschuss zugewiesen sind. Er erteilt die 
Einwilligung zu Kreditgeschäften zwischen der Gesellschaft 
und Vorstandsmitgliedern sowie diesen nahestehenden 
Personen. Der Ausschuss entscheidet des Weiteren über 
die Zustimmung zu Nebentätigkeiten der Vorstandsmit-
glieder, insbesondere zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten 
oder ähnlichen Gremien. 

Vergütungsausschuss 

Dem Vergütungsausschuss obliegt die Vorbereitung der 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Festlegung, 
Änderung und regelmäßige Überprüfung des Vergütungs-
systems für den Vorstand sowie über die Festlegung und 
Überprüfung der konkreten Gesamtvergütung der einzel-
nen Vorstandsmitglieder. Der Vergütungsausschuss berei-
tet ferner die Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die 
Festsetzung der Höhe der variablen Vergütungsbestand-
teile, die Festlegung der Leistungskriterien und Ziele für die 
variable Vorstandsvergütung, deren Bewertung und die 
Festlegung der den einzelnen Vorstandsmitgliedern zu ge-
währenden variablen Vergütung vor. Die Bewertung kann 
unter Einbindung des Personalausschusses erfolgen. So-
weit es um nachhaltigkeitsbezogene Themen (ESG) geht, 
kann der Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschuss in die 
Festlegung und Bewertung der Leistungskriterien und Ziele 
für die variable Vergütung einbezogen werden. Der Ver- 
gütungsausschuss ist außerdem für die Vorbereitung der 
Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die vergütungs-
relevanten Bestandteile der Vorstandsverträge und der 

http://www.munichre.com/aufsichtsrat


 

 

Corporate Governance 208 
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289f und § 315d HGB  

Munich Re Konzerngeschäftsbericht 2025 

Vergütungsberichterstattung, soweit diese die Vorstands- 
und Aufsichtsratsvergütung betrifft, zuständig. 

Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss bereitet die Beschlüsse des Auf-
sichtsrats über die Feststellung des Jahresabschlusses und 
die Billigung des Konzernabschlusses vor. Er erörtert den 
Halbjahresfinanzbericht und die den Quartalsmitteilungen 
zugrunde liegenden wesentlichen Informationen und 
nimmt die Prüfungsberichte sowie andere Berichte und Er-
klärungen des Abschlussprüfers entgegen. Er erörtert auch 
die wesentlichen Bestandteile der Berichterstattung nach 
Solvency II mit dem Vorstand. 

Der Ausschuss überwacht die Rechnungslegung und den 
Rechnungslegungsprozess. Zudem überwacht er die Ange-
messenheit und Wirksamkeit verschiedener Systeme: Risiko- 
management, interne Kontrolle, Compliance, Versicherungs-
mathematische Funktion und Interne Revision. Ferner ob-
liegt dem Ausschuss die Überwachung des Umgangs mit 
wesentlichen Compliance-Fällen und die Prüfung möglicher 
Ansprüche gegen Vorstandsmitglieder aufgrund von Pflicht-
verletzungen. Darüber hinaus bereitet der Ausschuss den 
Beschluss des Aufsichtsrats über den Ertragsteuerinforma-
tionsbericht vor, der erstmals für das Geschäftsjahr 2025 
zu erstellen ist. 

Der Prüfungsausschuss bereitet die Auswahl des Abschluss-
prüfers vor; dies umfasst insbesondere den Vorschlag des 
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung. Der Ausschuss ist 
für die Beurteilung der Leistung und Überwachung der Un-
abhängigkeit des Abschlussprüfers zuständig und kontrol-
liert auch die Qualität der Abschlussprüfung und der vom 
Abschlussprüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Er be-
auftragt den Abschlussprüfer insbesondere für den Jahres- 
und Konzernabschluss sowie für eine etwaige freiwillige 
externe inhaltliche Überprüfung der zusammengefassten 
nichtfinanziellen Erklärung, legt Prüfungsschwerpunkte fest 
und vereinbart die Abschlussprüferhonorare. Dasselbe gilt 
für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 
und eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unter-
jähriger Finanzinformationen sowie die Überprüfung der Sol-
vabilitätsübersichten. Ferner befasst er sich mit der Billigung 
von Nichtprüfungsleistungen und deren Überwachung. 

Zudem bereitet der Prüfungsausschuss die jährliche Er- 
örterung der Risikostrategie im Aufsichtsrat vor und disku-
tiert mit dem Vorstand unterjährige Änderungen der Risiko- 
strategie sowie Abweichungen. 

Der Prüfungsausschuss lässt sich nicht nur vom Vorstand, 
sondern auch direkt durch den General Counsel & Group 
Chief Compliance Officer, den Group Chief Auditor, den 
Group Chief Risk Officer, den Leiter Group Tax und den 
Leiter der Versicherungsmathematischen Funktion unter-
richten. Jedes Mitglied des Prüfungsausschusses kann über 
den Vorsitzenden des Ausschusses unmittelbar bei den 
Leitern derjenigen Zentralbereiche, die für den Rechnungs-
legungsprozess, das interne Kontrollsystem, das Risiko- 
managementsystem, das interne Revisionssystem sowie 

die Abschlussprüfung zuständig sind, Auskünfte einholen. Der 
Prüfungsausschuss steht über seinen Vorsitzenden auch 
außerhalb der Sitzungen in einem regelmäßigen Dialog mit 
dem Abschlussprüfer. Der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses tauscht sich regelmäßig mit dem Abschlussprüfer 
über den Fortgang der Prüfung aus und berichtet dem Prü-
fungsausschuss hierüber. Der Prüfungsausschuss berät regel-
mäßig mit dem Abschlussprüfer auch ohne den Vorstand. 

Nominierungsausschuss 

Der Nominierungsausschuss ist ausschließlich mit Ver- 
tretern der Anteilseigner besetzt. 

Er benennt dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten für 
dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung. Als 
Grundlage dafür haben die Anteilseignervertreter einen 
Kriterienkatalog für die Auswahl geeigneter Aufsichtsrats-
mitglieder erarbeitet und beschlossen. Zudem schlägt er 
dem Aufsichtsrat für die Wahl der Anteilseignervertreter  
in die Ausschüsse des Aufsichtsrats und für den jeweiligen 
Ausschussvorsitz geeignete Kandidaten vor. 

Vermittlungsausschuss 

Sollte für die Bestellung oder Abberufung von Vorstands-
mitgliedern im ersten Wahlgang nicht die erforderliche 
Zweidrittelmehrheit zustande kommen, wird diese Angele-
genheit im Vermittlungsausschuss behandelt, bevor der 
Aufsichtsrat einen zweiten Wahlgang durchführt. 

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in der 
Satzung geregelt. Der Vergütungsbericht enthält detaillierte 
Angaben zur Vergütung des Aufsichtsrats und zur Höhe 
der Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder. Den Beschluss der 
Hauptversammlung vom 25. April 2024 über das Vergütungs-
system für die Aufsichtsratsmitglieder sowie den Vergü-
tungsbericht (einschließlich des Vermerks des Abschluss-
prüfers) finden Sie unter www.munichre.com/aufsichtsrat. 

Weitere Praktiken der 
Unternehmensführung 
Compliance 

Compliance bedeutet für uns das Einhalten von Gesetzen, 
Verwaltungsvorschriften und internen Regelungen, ins- 
besondere der Vorgaben, die im Zusammenhang mit dem 
Betrieb des Versicherungs- und Kapitalanlagegeschäfts 
stehen. Der Vorstand der Münchener Rück AG hat ein 
gruppenweit geltendes, risikobasiertes Compliance Manage-
ment System (CMS) eingerichtet, das auf Gruppenebene vom 
Bereich Group Compliance and Legal verantwortet wird. Für 
die steuerliche Compliance wurde ein eigenes Tax CMS 
implementiert. Hierfür ist auf Gruppenebene der Bereich 
Group Taxation verantwortlich. In der zusammengefassten 
nichtfinanziellen Erklärung und im Risikobericht finden Sie 
weitere Ausführungen zum CMS sowie Erläuterungen zum 

http://www.munichre.com/aufsichtsrat
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Hinweisgebersystem – einer Plattform für interne und  
externe Hinweisgeber zur Meldung von möglichem Fehl-
verhalten. 

Gruppenweit geltende interne Regelungen und der  
Munich Re Verhaltenskodex erleichtern ein regelkonformes 
Verhalten. 

Weiterführende Informationen zur Compliance bei Munich Re 
finden Sie unter www.munichre.com/de/compliance. 

Munich Re Verhaltenskodex 

Regelkonformes Handeln und unsere ethischen Grund- 
sätze bilden den Rahmen unserer Geschäftstätigkeit. Der 
Munich Re Verhaltenskodex formuliert Vorgaben für ver-
antwortungsvolles und regeltreues Verhalten. 

Der Munich Re Verhaltenskodex beschreibt unter anderem 
unsere Standards für faires und zuverlässiges Handeln 
(zum Beispiel durch die Bekämpfung von Korruption), für 
ein inklusives und vielfältiges Arbeitsumfeld sowie für die 
Schaffung von Transparenz und Vertrauen. Der Munich Re 
Verhaltenskodex formuliert zudem unsere Verantwortung 
für Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Dabei orientiert er 
sich an den Prinzipien des UN Global Compact. 

Weiterführende Informationen hierzu finden Sie unter 
www.munichre.com/verhaltenskodex. 

Freiwillige Initiativen 

Um unser Werteverständnis nach innen wie nach außen 
sichtbar zu machen, sind wir bereits seit 2007 aktives  
Mitglied des UN Global Compact der Vereinten Nationen. 

Die Principles for Sustainable Insurance (PSI) – denen wir 
uns als Erstunterzeichner verpflichtet haben – spiegeln zu-
dem unser Engagement zur Integration von Nachhaltigkeits-
aspekten in unserem (Rück-)Versicherungsgeschäft wider. 

Munich Re gehört außerdem zu den ersten Unterzeichnern 
der Principles for Responsible Investment (PRI). 

Weiterführende Informationen zu freiwilligen Initiativen 
und deren Berücksichtigung finden Sie in der zusammen-
gefassten nichtfinanziellen Erklärung, insbesondere in dem 
Kapitel Klimawandel unter Versicherungstätigkeiten und 
Kapitalanlage sowie in dem Kapitel Menschenrechte und 
Arbeitsbedingungen. 

Gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen und Männern an Führungs- 
positionen 
In Umsetzung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern an Führungspositionen wur-
den für die Münchener Rück AG die folgenden Zielgrößen 
und Fristen zur Erreichung der Zielgrößen beschlossen. 

Der Aufsichtsrat hat ab 1. Januar 2021 für den Frauenanteil 
im Vorstand eine Zielgröße von 25 % mit Frist bis zum 
31. Dezember 2025 festgelegt. Mit Ablauf der Frist betrug 
der Frauenanteil im Vorstand 18,18 %, was einer Steigerung 
um 7 Prozentpunkte im Betrachtungszeitraum entspricht. 
Die gesetzte Zielgröße wurde damit nicht erreicht. 

Bei der Bestellung neuer Vorstandsmitglieder hat sich der 
Aufsichtsrat neben der anforderungsgerechten Besetzung 
sehr intensiv mit einem höheren Frauenanteil beschäftigt. 
Zudem befasst sich der Aufsichtsrat auch bei Wiederbe-
stellungen von Vorstandsmitgliedern mit der Frauenquote. 
Der Anteil weiblicher Führungskräfte ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich gestiegen, dennoch standen intern wie 
extern nicht genügend Kandidatinnen zur Verfügung, die die 
spezifischen Anforderungen an die zu besetzenden Positio-
nen erfüllten. 

Der Aufsichtsrat wird seine Bemühungen weiter verstärken 
und hat deshalb beschlossen, ab 1. Januar 2026 die Zielgröße 
für den Frauenanteil im Vorstand mit Frist bis zum 31. De-
zember 2030 auf 27,27 % zu erhöhen. Dies soll unter ande-
rem durch eine kontinuierliche Erhöhung des Frauenanteils 
in den Talentpools sowie durch individuelles, persönliches 
Mentoring von ausgewählten Potenzialkandidatinnen durch 
Vorstandsmitglieder erreicht werden. Ausführungen zu den 
verschiedenen Talentprogrammen finden Sie nachfolgend 
in diesem Abschnitt. 

Der Vorstand hat ab 1. Januar 2021 für den Frauenanteil in 
der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands eine 
Zielgröße von 15 % und für den Frauenanteil in der zweiten 
Führungsebene unterhalb des Vorstands eine Zielgröße von 
35 %, jeweils mit einer Frist bis zum 31. Dezember 2025, fest-
gelegt. 

Führungsebenen sind wie folgt definiert: Eine Führungs-
kraft der ersten Führungsebene berichtet an ein Vorstands-
mitglied. Eine Führungskraft der zweiten Führungsebene 
berichtet an eine Führungskraft der ersten Führungsebene. 
Als Führungskräfte werden zu diesem Zweck ausschließlich 
Mitarbeiter mit disziplinarischer Verantwortung bezeichnet. 
Dies schließt seit dem Berichtsjahr 2022 entsprechende 
Mitarbeiter in den Außenstellen und Repräsentanzen der 
Münchener Rück AG im Ausland ein, wobei die Leiter der 
Außenstellen und Repräsentanzen immer der ersten Füh-
rungsebene angehören. 

Zum 31. Dezember 2025 betrug der Frauenanteil in der 
ersten Führungsebene 22,9 % und in der zweiten Führungs-
ebene 31,3 %. Damit wurde die Zielgröße von 15 % auf der 
ersten Führungsebene deutlich übertroffen. Die Zielgröße 
von 35 % auf der zweiten Führungsebene konnte noch nicht 
erreicht werden. 

Bei Betrachtung des Zeitraums seit dem 1. Januar 2021 
konnte auch der Frauenanteil auf der zweiten Führungs-
ebene deutlich gesteigert werden. Die Steigerung um 
11,9 Prozentpunkte war jedoch nicht ausreichend, um das 
ambitionierte Ziel zum 31. Dezember 2025 zu erreichen. Die 
ersten beiden Führungsebenen der Münchener Rück AG 

https://www.munichre.com/de/compliance
https://www.munichre.com/verhaltenskodex
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umfassen eine geringe Anzahl an Führungskräften. Gleich-
zeitig zeigte sich im Betrachtungszeitraum eine niedrige 
Fluktuation in der Führungsbelegschaft. Beides führte zu 
einer geringen Anzahl an neu zu besetzenden Stellen. Hinzu 
kommen einzelne Abgänge von Frauen sowohl durch Weiter-
entwicklungen innerhalb der Münchener Rück AG und im 
Konzern als auch durch Austritte. Diese wirken sich auf-
grund der geringen Gesamtzahl an Führungskräften stärker 
aus. Darüber hinaus überwog der Anteil an Männern bei 
Bewerbungen auf die frei werdenden Positionen deutlich. 
Bewerberinnen, insbesondere aus Talentprogrammen,  
verzeichneten jedoch eine hohe Erfolgsquote. Insgesamt 
zeigten die Maßnahmen zur Förderung von Frauen sowohl 
auf der ersten als auch auf der zweiten Führungsebene einen 
deutlich positiven Effekt. 

Der Vorstand hat mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beschlos-
sen, die Zielgrößen für die beiden nachfolgenden Führungs-
ebenen festzulegen. Für die erste Führungsebene wurde 
eine Zielgröße von 25 % und für die zweite Führungsebene 
von 35 % festgelegt, jeweils mit einer Frist bis zum 31. De-
zember 2030. 

Ab dem 1. Januar 2026 wird die Definition der Führungs-
ebenen für die Leiter der Außenstellen und Repräsentanzen 
der Münchener Rück AG im Ausland angepasst. Diese ge-
hören grundsätzlich der zweiten Führungsebene an, sofern 
sich aus der Berichtslinie in der Münchener Rück AG nicht 
eine abweichende Zuordnung zu einer anderen Führungs-
ebene ergibt. Im Übrigen bleibt die Definition der Führungs-
ebenen unverändert. 

Im Rahmen der Ambition 2025 wurde das Ziel festgelegt, 
bis zum 31. Dezember 2025 über alle Führungsebenen hin-
weg einen Frauenanteil von 40 % zu erreichen. Dabei han-
delt es sich um ein konzernweites Ziel, regionale Ziele wur-
den nicht festgelegt und alle geltenden lokalen rechtlichen 
Vorgaben wurden eingehalten. Zum 31. Dezember 2025 
wurde dieses selbst gesetzte Ziel mit einem Anteil von ins-
gesamt 40,5 % erfüllt. Damit erhöhte sich der Frauenanteil 
in Führungsfunktionen im Vergleich zum Vorjahr zum Vor-
jahr von 39,5 % um 1,0 Prozentpunkte. 

Die Erreichung der Zielgröße ist das Ergebnis kontinuier- 
licher, gezielter Maßnahmen zur Stärkung der Frauenreprä-
sentation in Führungsfunktionen. In Übereinstimmung mit 
geltendem Recht umfassen die Maßnahmen Frauennetz-
werke, Mentoring-, Trainings- und Coachingprogramme, 
Karriereberatung sowie Angebote rund um Kinderbetreu-
ung, Teil- und Elternzeit. Ein quartärliches, gruppenweites 
Monitoring der Frauenquoten in Führungsfunktionen – mit 
besonderem Fokus auf dem Besetzungsprozess von Füh-
rungspositionen der ersten und zweiten Führungsebene – 
zeigte die Entwicklung sowie mögliche Problemfelder auf. 

Um einen möglichst großen Pool an Kandidatinnen für 
Führungsfunktionen zu schaffen, wurde bei den Talent- 
programmen auf eine ausgewogene Repräsentation von 
Frauen und Männern geachtet. Hier sind zum Stand 
31. Dezember 2025 Frauen in der „Group Management 

Platform“ mit 45,6 % (43 %) vertreten (oberstes gruppen-
weites Talentprogramm). In „Hydrogen“ sind Frauen mit 
44,8 % (44 %) und in „Oxygen“ mit 49,8 % (51 %) vertreten 
(Talentprogramme der Rückversicherungsgruppe). Bei 
„Grow“ (ERGO) beträgt der Frauenanteil 46,6 % (46 %), bei 
„DRIVE“ (MEAG) 44,4 % (44 %) und in dem neu eingeführ-
ten Programm „Impact“ (MEAG) 50 %. Die Werte in Klam-
mern beziehen sich jeweils auf den Stand zum 31. Dezem-
ber 2024. 

Auch im Rahmen der Ambition 2030 bleibt Diversität ein 
zentrales Handlungsfeld. Die Diversitätskriterien werden 
zudem ausgeweitet und künftig durch regionale Ansätze 
verfolgt, da sich die unterschiedlichen regionalen Rahmen-
bedingungen und Besonderheiten auf einer lokalen Ebene 
noch besser berücksichtigen lassen. Wie stets werden alle 
geltenden lokalen rechtlichen Vorgaben eingehalten. 

Nach dem Gesetz und den Zielen für die Zusammenset-
zung für den Aufsichtsrat müssen darüber hinaus im Auf-
sichtsrat der Münchener Rück AG Frauen und Männer je-
weils mit einem Anteil von mindestens 30 % vertreten sein. 

Nach der Mitbestimmungsvereinbarung stellen die Arbeit-
nehmer- und Anteilseignerseite die Einhaltung der gesetz-
lichen Geschlechterquoten im Aufsichtsrat jeweils getrennt 
sicher. 

Der Aufsichtsrat der Münchener Rück AG war am 31. De-
zember 2025 zu 55 % mit Männern und zu 45 % mit Frauen 
besetzt, davon vier Vertreterinnen der Anteilseignerseite 
und fünf Vertreterinnen der Arbeitnehmerseite. Das Mindest- 
anteilsgebot ist somit für jede Bank eingehalten. 

Diversitätskonzepte zur 
Zusammensetzung von Vorstand  
und Aufsichtsrat 
Bei der Besetzung von Führungsfunktionen im Unterneh-
men sowie der Zusammensetzung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats wird auf Diversität geachtet. Diversität ist ein 
wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur der Gruppe. 

Diversitätskonzept für den Vorstand 

Der Aufsichtsrat achtet bei der Besetzung von Vorstands-
funktionen auf Diversität bezüglich des Berufs- und Bil-
dungshintergrunds, der Internationalität, des Alters sowie 
des Geschlechts. Ziel ist es, eine möglichst vielfältige, sich 
gegenseitig ergänzende Zusammensetzung eines führungs-
starken Vorstands sicherzustellen. Die (Geschlechter-)Diver-
sität ist im Abschnitt Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
und Männern an Führungspositionen beschrieben. 

Die Mitglieder des Vorstands tragen eine Einzelverantwor-
tung für ihr jeweiliges Ressort und eine gemeinsame Ver-
antwortung für die gesamte Geschäftsführung. Neben den 
erforderlichen spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen 
für das jeweilige Ressort müssen alle Vorstandsmitglieder 
über ein ausreichend breites Spektrum von Kenntnissen 
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und Erfahrungen verfügen, um der Gesamtverantwortung 
des Vorstands Rechnung tragen zu können. 

Alle Vorstandsmitglieder müssen nach den aufsichtsrecht-
lichen Anforderungen fachlich geeignet und zuverlässig 
sein. Zur Umsetzung der Vorgaben von Solvency II haben 
Vorstand und Aufsichtsrat eine „Fit and Proper Policy“ ver-
abschiedet, die Anforderungen an die fachliche Eignung und 
Zuverlässigkeit der Organmitglieder und weiterer Funktions-
inhaber stellt. Demnach ist sicherzustellen, dass die Vor-
standsmitglieder über die notwendigen Qualifikationen ihres 
jeweiligen individuellen Zuständigkeitsbereichs verfügen. 
Außerdem fordert die Policy von der Gesamtheit der Vor-
standsmitglieder angemessene Qualifikationen, Erfahrun-
gen und Kenntnisse zumindest bezüglich des Geschäfts-, 
Wirtschafts- und Marktumfelds (Versicherungs- und Finanz-
märkte) sowie der Geschäftsstrategie und des Geschäfts-
modells der Münchener Rück AG, des Governance-Systems, 
der Finanzanalyse und der versicherungsmathematischen 
Analyse, des regulatorischen Rahmens und der regulatori-
schen Anforderungen, des Internen Modells (Risikomodell) 
sowie des Managements (Leitungserfahrung). 

Bereits die Unterschiede zwischen den Geschäftsmodellen 
innerhalb der Gruppe sowie zwischen den Ressorts des 
Geschäftsfelds Rückversicherung erfordern einen vielfälti-
gen Berufs- und Bildungshintergrund im Vorstand. 

Der Vorstand weist in seiner derzeitigen Besetzung Diver-
sität im Hinblick auf den Berufs- und Bildungshintergrund 
auf. Ihm gehören Absolventen unterschiedlicher Studien- 
und Ausbildungsgänge an (zum Beispiel Betriebs-/Volks-
wirtschaftslehre, Mathematik, Physik, Politikwissenschaf-
ten, Informatik). Die Lebensläufe der einzelnen Vorstands-
mitglieder haben unterschiedliche Schwerpunkte, 
namentlich im operativen Geschäft, in bestimmten Märkten 
oder Fachgebieten. Die verschiedenen Werdegänge und 
Persönlichkeiten innerhalb des Vorstands sind Ausdruck 
des vielseitigen Geschäftsmodells und spiegeln die kom-
plexen, an den Vorstand gestellten Anforderungen wider. 

Es wird zudem auf Internationalität innerhalb des Gremiums 
geachtet. Durch die weltweite Geschäftstätigkeit der  
Münchener Rück AG haben alle Vorstandsmitglieder inter-
nationale Führungserfahrung. 

Der Altersdurchschnitt der Vorstandsmitglieder liegt zum 
Ende des Geschäftsjahrs 2025 bei 54 Jahren, wobei das 
jüngste Mitglied 41 Jahre und das älteste 60 Jahre alt ist. 
Die Altersgrenze im Vorstand ist auf 67 Jahre festgesetzt; 
Vorstandsmitglieder scheiden somit spätestens zum Ende 
des Kalenderjahres aus, in dem sie das Alter 67 erreichen. 
Die Altersgrenze wird somit eingehalten. 

Die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern erfolgt in der 
Regel für drei Jahre. Eine Wiederbestellung vor Ablauf eines 
Jahres vor dem Ende der Bestelldauer bei gleichzeitiger Auf-
hebung der laufenden Bestellung erfolgt nur bei Vorliegen 
besonderer Umstände. Die Vorbereitung der Bestellung 
von Vorstandsmitgliedern obliegt – bis auf die vergütungs-

relevanten Aspekte, die vom Vergütungsausschuss vorbe-
reitet werden – dem Personalausschuss des Aufsichtsrats, 
der dem Gesamtgremium entsprechende Kandidatenvor-
schläge unterbreitet. Der Personalausschuss legt dabei die 
„Fit and Proper Policy“, die spezifischen Anforderungen der 
jeweiligen Funktion und die vorgenannten Diversitätsaspekte 
zugrunde. Er ist – gemeinsam mit dem Vorstand – auch für 
die Nachfolgeplanung zuständig. Die Nachfolgeplanung für 
den Vorstand erfolgt systematisch und orientiert sich an 
den strategischen Zielen und Zukunftsherausforderungen 
der Gruppe. Im Jahr 2023 wurde ein neuer, konzernweit 
einheitlicher Prozess zur Identifizierung von Talenten auf der 
obersten Führungsebene eingeführt. Dieser Ansatz bietet 
einen umfassenden konzernweiten strategischen Überblick 
über Talente, fördert die Mobilität von Talenten und gewähr-
leistet eine robuste, diverse und nachhaltige Talentpipeline. 
Der daraus resultierende „Top Talent Pool” bildet die Grund-
lage für die Nachfolgeplanung für Vorstandsfunktionen. 

Die Lebensläufe der Vorstandsmitglieder, die  
regelmäßig aktualisiert werden, finden Sie unter  
www.munichre.com/vorstand. 

Diversitätskonzept für den Aufsichtsrat/Ziele 
des Aufsichtsrats für seine Zusammensetzung, 
Kompetenzprofil und Kriterienkataloge 

Auch der Aufsichtsrat verfolgt für seine Zusammensetzung 
ein Diversitätskonzept im Hinblick auf Berufs- und Bildungs-
hintergrund, Internationalität, Herkunft, Alter und Geschlecht 
seiner Mitglieder. Die (Geschlechter-)Diversität wird im 
Abschnitt Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern an Führungspositionen beschrieben. Zielsetzung des 
Diversitätskonzepts ist, durch ein Zusammenwirken von 
Aufsichtsratsmitgliedern mit unterschiedlichem Berufs- 
und Bildungshintergrund und einer Vielfalt im Hinblick auf 
Internationalität, Herkunft, Alter und Geschlecht einen plu-
ralistischen Erfahrungsschatz im Aufsichtsrat zu schaffen 
und dadurch die Effizienz der Arbeit im Aufsichtsrat zum 
Wohle des Unternehmens zu erhöhen. 

Neben den Vorstandsmitgliedern müssen auch die Auf-
sichtsratsmitglieder der Münchener Rück AG fachlich  
geeignet und zuverlässig („fit and proper“) sein. Um das 
Unternehmen professionell und qualifiziert überwachen 
und die Entwicklung des Unternehmens aktiv begleiten zu 
können, muss im Aufsichtsrat eine angemessene Vielfalt 
an Qualifikationen, Kenntnissen und einschlägigen Erfah-
rungen vorhanden sein. 

Der Aufsichtsrat hat sich hierzu konkrete Ziele für seine 
Zusammensetzung gesetzt und ein Kompetenzprofil für das 
Gesamtgremium erarbeitet. Daneben existieren Kriterien-
kataloge sowohl für die Anteilseignervertreter als auch für 
die Arbeitnehmervertreter. 

Nach dem Kompetenzprofil für das Gesamtgremium sowie 
den Kriterienkatalogen ist im Hinblick auf den Berufs- und 
Bildungshintergrund sicherzustellen, dass der Aufsichtsrat 
insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung 

http://www.munichre.com/vorstand
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seiner Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Erfahrungen in den Märkten, Geschäftsabläufen, dem 
Wettbewerb und den Anforderungen der Rück- und Erst-
versicherung und der Kapitalanlage verfügt. Ferner sind  
angemessene Kenntnisse im Risikomanagement, in der 
Rechnungslegung, in der Abschlussprüfung, in Controlling 
und Revision, im Asset Liability Management, auf den Ge-
bieten Recht, Aufsicht, Compliance und Steuern sowie in den 
für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen 
(insbesondere Klima und Personalmanagement/Human 
Resources) erforderlich. Das Kompetenzprofil enthält zu-
dem die Vorgabe eines guten Gesamtverständnisses für 
das Geschäftsmodell. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
müssen in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor, in dem die 
Gesellschaft tätig ist, vertraut sein. 

Darüber hinausgehende Anforderungen für spezielle Auf-
gaben werden im Einzelfall insbesondere unter Berück-
sichtigung rechtlicher Vorgaben festgelegt. Mindestens ein 
Mitglied des Prüfungsausschusses muss über Sachverstand 
auf dem Gebiet Rechnungslegung und mindestens ein wei-
teres Mitglied des Prüfungsausschusses muss über Sach-
verstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung verfügen. Der 
Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung soll in be-
sonderen Kenntnissen und Erfahrungen in der Anwendung 
von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- 
und Risikomanagementsysteme bestehen und der Sach-
verstand auf dem Gebiet Abschlussprüfung in besonderen 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Abschlussprüfung. Zur 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung gehören auch die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung. 

Kandidaten für den Aufsichtsrat sollten ferner nicht älter 
als 70 Jahre sein (Soll-Altersgrenze). Der Aufsichtsrat hat 
sich bewusst für eine flexible Soll-Altersgrenze entschieden, 
die einen ausreichenden Handlungsspielraum für die Wür-
digung der Umstände des Einzelfalls eröffnet. Dies erwei-
tert den Kreis der potenziellen Kandidaten und ermöglicht 
insbesondere die Wiederwahl von Mitgliedern des Auf-
sichtsrats mit langjähriger Erfahrung. Bei Vorschlägen zur 
Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats sollte auch berück-
sichtigt werden, dass Kandidaten in der Regel dem Auf-
sichtsrat zum Zeitpunkt der Wahl nicht bereits ununter- 
brochen mehr als zehn Jahre angehören. Mitglieder sollten 
dem Aufsichtsrat in der Regel nicht mehr als zwölf Jahre 
durchgehend angehören. 

Zudem umfasst das Kompetenzprofil weitere persönliche 
Eigenschaften der Aufsichtsratsmitglieder, wie unterneh-
merische und internationale Erfahrungen, das Gebot der 
ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit, Corporate-Gover-
nance-Orientierung, das Eintreten für die nachhaltige, lang-
fristig wertschaffende Ausrichtung des Unternehmens und 
seiner Geschäftspolitik, Lösungsorientierung sowie Strategie- 
und Veränderungskompetenz. Möglichst alle Aufsichtsrats-
mitglieder sollen frei sein von relevanten (wesentlichen und 
nicht nur vorübergehenden) Interessenkonflikten. 

Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats wählt Kan-
didaten der Anteilseignerseite auf Basis der Ziele für die 
Zusammensetzung und des Kompetenzprofils sowie des 

Kriterienkatalogs für die Anteilseignervertreter aus. Bei  
seinen Vorschlägen berücksichtigt der Nominierungsaus-
schuss, dass die vorgeschlagenen Kandidaten die dort ge-
nannten Kompetenzen erfüllen sollen. Er bereitet die Wahl-
vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung vor 
und erstellt zu diesem Zwecke ein Anforderungsprofil, das 
der Kandidatenauswahl zugrunde liegt. Der Hauptversamm-
lung werden mit ihrer Einberufung aussagekräftige Lebens-
läufe der jeweiligen Kandidaten zur Verfügung gestellt. Bei 
der Auswahl der Kandidaten wird mit Blick auf die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats sowie die Erfüllung des 
Kompetenzprofils für das Gesamtgremium auf die erforder-
liche Vielfalt geachtet. 

Der Aufsichtsrat setzt sich zur Hälfte aus gewählten Ver-
tretern von Mitarbeitern der Gruppe in der EU/im EWR zu-
sammen. Für die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat sind 
die besonderen Regeln der Mitbestimmung zu beachten, 
namentlich die Mitbestimmungsvereinbarung. Auch nach der 
Mitbestimmungsvereinbarung besteht ein entsprechender 
Katalog der Arbeitnehmerseite, der entsprechende Diver- 
sitätskriterien enthält und als Grundlage für die Wahl der 
Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat dient. Die nach der 
Mitbestimmungsvereinbarung für die Wahlvorschläge zu-
ständigen Stellen sollen diesen im Rahmen der geltenden 
Regelungen berücksichtigen, um unter anderem die Um-
setzung der Diversitätsvorgaben sicherzustellen. 

Der Aufsichtsrat in seiner derzeitigen Besetzung weist Diver-
sität in Bezug auf den Berufs- und Bildungshintergrund auf 
und verfügt insgesamt über die Kenntnisse, Fähigkeiten und 
fachlichen Erfahrungen, die zur ordnungsgemäßen Wahr-
nehmung seiner Aufgaben erforderlich sind. Die Mitglieder 
haben unterschiedliche Berufs- und Ausbildungsschwer-
punkte, zum Beispiel Rechtswissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften, Sozialwissenschaften, Mathematik, Natur-
wissenschaften (insbesondere Physik), Ingenieurwissen- 
schaften, kaufmännische und versicherungsspezifische 
Ausbildungsberufe. Das Gremium verfügt unter anderem 
über Managementerfahrungen aus verschiedenen Branchen 
(zum Beispiel Finanz- und Versicherungsindustrie, Medien, 
Automobil- und Luftfahrtindustrie, pharmazeutische Indus- 
trie) sowie Expertise aus dem politischen Umfeld. 

Vor allem der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Maxi-
milian Zimmerer und das Mitglied des Prüfungsausschus-
ses Nikolaus von Bomhard verfügen über ausgewiesenen 
Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung (beson-
dere Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von 
Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll-  
und Risikomanagementsysteme) und Abschlussprüfung  
(besondere Kenntnisse und Erfahrungen in der Abschluss- 
prüfung). Der Sachverstand bezieht sich jeweils auch auf 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung.  
Darüber hinaus verfügt das Prüfungsausschussmitglied 
Stefan Kaindl über besonderen Sachverstand auf dem  
Gebiet der Rechnungslegung (inklusive Nachhaltigkeits- 
berichtserstattung). Maximilian Zimmerer, Nikolaus von 
Bomhard und Stefan Kaindl qualifizieren sich damit als  
Finanzexperten im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG und der 
Empfehlung D.3 DCGK. 
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Maximilian Zimmerer hat seine Expertise auf den Gebieten 
Rechnungslegung und Abschlussprüfung durch langjährige 
Vorstandstätigkeit bei der Allianz SE, die Tätigkeiten als Vor-
sitzender des Vorstands der Allianz Lebensversicherungs-AG 
und der Allianz Private Krankenversicherungs-AG sowie 
durch Aufsichtsratsmitgliedschaften erworben. Nikolaus 
von Bomhard verfügt aufgrund seiner 13-jährigen Funktion 
als Vorstandsvorsitzender der Münchener Rück AG sowie 
mehrjähriger Tätigkeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Deutsche Post AG über die einschlägigen Kenntnisse 
und Erfahrungen auf den Gebieten Rechnungslegung und 
Abschlussprüfung. Stefan Kaindl hat seine Rechnungsle-
gungsexpertise im Rahmen seiner Berufslaufbahn mit Sta-
tionen in der Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung 
und bei der Münchener Rück AG sowie durch einschlägige 

Fortbildungen erworben. Maximilian Zimmerer (seit 2019; 
Sitzungsteilnahme 2018 als Gast), Nikolaus von Bomhard 
(seit 2019) und Stefan Kaindl (seit 2019) haben ihre ein-
schlägigen Kenntnisse zudem durch ihre mehrjährige Mit-
gliedschaft im Prüfungsausschuss der Gesellschaft vertieft 
und erweitert. Sie verfolgen die aktuellen Entwicklungen 
auf den Gebieten Rechnungslegung und Nachhaltigkeits-
berichterstattung, Maximilian Zimmerer und Nikolaus von 
Bomhard zudem auf dem Gebiet der Abschlussprüfung. 

Die Anteilseignervertreter im Präsidial- und Nachhaltig-
keitsausschuss Nikolaus von Bomhard, Roland Busch und 
Maximilian Zimmerer verfügen außerdem über ausgewie-
sene Nachhaltigkeitsexpertise. 
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Qualifikationsmatrix der Aufsichtsratsmitglieder1 

    von Bomhard  Horstmann  Beier  Booth  Busch 
Zugehörigkeitsdauer  Mitglied seit  2019  2014  2024  2016  2024 
Persönliche Eignung  Aufsichtsrechtliche 

Anforderung  
         

 Unabhängigkeit2    n. a.  n. a.     

 Kein Overboarding2           

Diversität  Geschlecht  männlich  weiblich  männlich  männlich  männlich 
 Geburtsjahr  1956  1970  1980  1954  1964 
 Staatsangehörigkeit 

 
Deutsch  Deutsch  Deutsch  Britisch/ 

Deutsch 
 Deutsch 

 Internationale Erfahrung    –  –     

 Ausbildungshintergrund 

 

Jurist  Juristin  Kranken- und 
Gesundheits- 

pfleger 

 Wirtschafts- 
wissenschaftler 

 Physiker 

Fachliche Eignung  Versicherungstechnik3    –      – 
 Kapitalanlage4      –    – 
 Rechnungslegung5      –  –  – 
 Abschlussprüfung      –  –  – 
 Risikomanagement6      –     

 Internes Modell7      –    – 
 Unternehmensführung  

und -kontrolle8  
    –     

 Für das Unternehmen bedeut-
same Nachhaltigkeitsfragen, 
insbesondere:  

         

 Personalmanagement/ 
Human Resources  

    –     

 Klima    –       

Spezialkenntnisse9  Finanzexperte 
gem. § 100 Abs. 5 AktG  

  –  –  –  – 

 Experte Rechnungslegung    –  –  –  – 
 Experte Abschlussprüfung    –  –  –  – 
 Digitale Transformation/ 

Informationstechnologie/ 
Künstliche Intelligenz  

–  –  –  –   

 Cyber- und 
Informationssicherheit  

–  –  –  –   

 Naturwissenschaften  –  –  –  –   

 Ingenieurwissenschaften  –  –  –  –   

Fußnoten siehe am Ende der Tabelle. 
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→    Czlowiekowski  Grundler  Jäkel  
Jungo 

Brüngger  Kaindl 
Zugehörigkeitsdauer  Mitglied seit  2024  2024  2024  2017  2019 
Persönliche Eignung  Aufsichtsrechtliche 

Anforderung  
         

 Unabhängigkeit2  n. a.  n. a.      n. a. 
 Kein Overboarding2           

Diversität  Geschlecht  männlich  weiblich  weiblich  weiblich  männlich 
 Geburtsjahr  1976  1962  1971  1961  1969 
 Staatsangehörigkeit  Polnisch  Deutsch  Deutsch  Schweizerisch  Deutsch 
 Internationale Erfahrung    –       

 Ausbildungshintergrund 

 

Wirtschafts- 
und 

Sozialwissen- 
schaftler 

 Studium der 
Biologie 

 M Phil in 
International 

Relations 

 Juristin  Mathematiker 

Fachliche Eignung  Versicherungstechnik3      –     

 Kapitalanlage4      –     

 Rechnungslegung5      –     

 Abschlussprüfung           

 Risikomanagement6           

 Internes Modell7    –  –     

 Unternehmensführung  
und -kontrolle8  

         

 Für das Unternehmen bedeut-
same Nachhaltigkeitsfragen, 
insbesondere:  

         

 Personalmanagement/ 
Human Resources  

         

 Klima    –       

Spezialkenntnisse9  Finanzexperte 
gem. § 100 Abs. 5 AktG  

–  –  –  –   

 Experte Rechnungslegung  –  –  –  –   

 Experte Abschlussprüfung  –  –  –  –  – 
 Digitale Transformation/ 

Informationstechnologie/ 
Künstliche Intelligenz  

        – 

 Cyber- und 
Informationssicherheit  

  –    –  – 

 Naturwissenschaften  –    –  –  – 
 Ingenieurwissenschaften  –  –  –  –  – 

Fußnoten siehe am Ende der Tabelle. 
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→    
Knoche-

Brouillon  Mücke  Ossadnik  Plottke  Spohr 
Zugehörigkeitsdauer  Mitglied seit  2021  2019  2024  2014  2020 
Persönliche Eignung  Aufsichtsrechtliche 

Anforderung  
         

 Unabhängigkeit2    n. a.    n. a.   

 Kein Overboarding2           

Diversität  Geschlecht  weiblich  weiblich  weiblich  männlich  männlich 
 Geburtsjahr  1965  1953  1968  1962  1966 
 Staatsangehörigkeit 

 
Französisch/ 

Deutsch 
 Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch 

 Internationale Erfahrung    –    –   
 Ausbildungshintergrund 

 
Pharmazeutin  Rechtsanwalts-

gehilfin 
 Physikerin  Versicherungs-

betriebswirt 
 Ingenieur 

Fachliche Eignung  Versicherungstechnik3      –     

 Kapitalanlage4      –     

 Rechnungslegung5           

 Abschlussprüfung           

 Risikomanagement6           

 Internes Modell7    –  –    – 
 Unternehmensführung  

und -kontrolle8  
         

 Für das Unternehmen bedeut-
same Nachhaltigkeitsfragen, 
insbesondere:  

         

 Personalmanagement/ 
Human Resources  

         

 Klima           

Spezialkenntnisse9  Finanzexperte 
gem. § 100 Abs. 5 AktG  

–  –  –  –  – 

 Experte Rechnungslegung  –  –  –  –  – 
 Experte Abschlussprüfung  –  –  –  –  – 
 Digitale Transformation/ 

Informationstechnologie/ 
Künstliche Intelligenz  

      –   

 Cyber- und 
Informationssicherheit  

–  –    –   

 Naturwissenschaften    –    –  – 
 Ingenieurwissenschaften  –  –    –   

Fußnoten siehe am Ende der Tabelle. 
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→    
Stocker- 

Napravnik  Terhoeven  Vogel  Weidmann  Zimmerer 
Zugehörigkeitsdauer  Mitglied seit  2024  2024  2024  2024  2017 
Persönliche Eignung  Aufsichtsrechtliche 

Anforderung  
         

 Unabhängigkeit2  n. a.  n. a.  n. a.     

 Kein Overboarding2           

Diversität  Geschlecht  weiblich  weiblich  männlich  männlich  männlich 
 Geburtsjahr  1975  1966  1969  1968  1958 
 Staatsangehörigkeit  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch  Deutsch 
 Internationale Erfahrung           

 Ausbildungshintergrund 

 

Wirtschafts- 
wissen- 

schaftlerin 

 Rechtsanwalts- 
gehilfin 

 Diplom- 
Geograph 

 Volkswirt  Jurist 

Fachliche Eignung  Versicherungstechnik3      –  –   

 Kapitalanlage4    –  –     

 Rechnungslegung5    –  –     

 Abschlussprüfung    –  –     

 Risikomanagement6           

 Internes Modell7  –  –  –  –   

 Unternehmensführung  
und -kontrolle8  

         

 Für das Unternehmen bedeut-
same Nachhaltigkeitsfragen, 
insbesondere:  

         

 Personalmanagement/ 
Human Resources  

         

 Klima  –  –       

Spezialkenntnisse9  Finanzexperte 
gem. § 100 Abs. 5 AktG  

–  –  –  –   

 Experte Rechnungslegung  –  –  –  –   

 Experte Abschlussprüfung  –  –  –  –   

 Digitale Transformation/ 
Informationstechnologie/ 
Künstliche Intelligenz  

–      –   

 Cyber- und 
Informationssicherheit  

–      –  – 

 Naturwissenschaften  –  –  –  –  – 
 Ingenieurwissenschaften  –  –  –  –  – 

1 Stand: 31�12�2025;  = Fachliche Eignung: Bewertung im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung des Aufsichtsrats mit „gute“ oder „fundierte Kenntnisse“. Auf der 
Skala A bis E entspricht das einer Bewertung von mindestens B. 

2 Gemäß DCGK.  
Die Empfehlungen zur Unabhängigkeit beziehen sich nur auf die Anteilseignerseite. Alle Aufsichtsratsmitglieder sind frei von relevanten (wesentlichen und nicht nur 
vorübergehenden) Interessenkonflikten. 

3 Fähigkeiten und Erfahrungen in den Märkten, Geschäftsabläufen, dem Wettbewerb und den Anforderungen der Rück- und Erstversicherung (Life und Non-Life). 
4 Kapitalanlage, Asset-Liability-Management. 
5 Rechnungslegung, Controlling. 
6 Risikomanagement (inklusive interne Kontrollverfahren). 
7 Internes Model: Modell zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung gem. Solvency II. 
8 Recht, Aufsicht, Compliance, Revision, Steuern. 
9 Ergebnis einer ergänzenden Abfrage (ohne Bewertungsskala) im Rahmen der jährlichen Selbsteinschätzung. 
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Die unterschiedlichen Persönlichkeiten innerhalb des Auf-
sichtsrats mit ihren individuellen Werdegängen spiegeln 
die vielschichtigen Aufgaben des Aufsichtsrats wider und 
erfüllen die sich daraus ergebenden Anforderungen an das 
Aufsichtsratsgremium. 

Die Mehrzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats verfügt zudem 
über internationale Erfahrung. Dem Aufsichtsrat gehören Mit-
glieder verschiedener Nationalitäten an. Damit wird der inter-
nationalen Tätigkeit des Unternehmens Rechnung getragen. 

Der Altersdurchschnitt der Aufsichtsratsmitglieder liegt 
zum Ende des Geschäftsjahrs 2025 bei 59 Jahren, wobei 
das jüngste Mitglied 45 Jahre und das älteste 72 Jahre alt 
ist. Somit liegt eine hinreichende Altersmischung im Auf-
sichtsrat vor. Bei einem Aufsichtsratsmitglied, Gabriele 
Mücke, hat das Europäische Wahlgremium anlässlich ihrer 
Wiederwahl im Jahr 2024 von der flexiblen Regelung der 
Soll-Altersgrenze Gebrauch gemacht. 

Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder, die jährlich ak-
tualisiert werden, finden Sie unter www.munichre.com/auf-
sichtsrat. 

Unabhängigkeit1 

Die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat streben an, dass 
möglichst alle Kandidaten, die sie der Hauptversammlung 
zur Wahl vorschlagen, unabhängig sind. 

In Umsetzung des DCGK haben sich die Anteilseignerver-
treter zum Ziel gesetzt, dass dem Aufsichtsrat auf Anteils-
eignerseite mindestens acht unabhängige Mitglieder ange-
hören sollen. 

 

1 Informationen zur Unabhängigkeit gemäß ESRS finden Sie in der zusammen- 
gefassten nichtfinanziellen Erklärung im Kapitel Governance unter Unabhängig-
keit. 

Die Anteilseignervertreter sind unter Berücksichtigung der 
Eigentümerstruktur der Auffassung, dass alle zehn Anteils-
eignervertreter die Unabhängigkeitskriterien des DCGK er-
füllen. Damit sind insbesondere der Vorsitzende des Auf-
sichtsrats, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie 
die Vorsitzende des mit der Vorstandsvergütung befassten 
Ausschusses unabhängig im Sinne des DCGK. Die Anteils-
eignervertreter haben bei ihrer Einschätzung insbesondere 
berücksichtigt, ob das Aufsichtsratsmitglied selbst oder ein 
naher Familienangehöriger des Aufsichtsratsmitglieds (i) 
einem Vorstandsmitglied familiär verbunden ist, (ii) in den 
zwei Jahren vor der Ernennung Mitglied des Vorstands der 
Gesellschaft war, (iii) aus der Mitgliedschaft im Aufsichts-
rat möglicherweise vom Vorstand beeinflussbare Vorteile 
ziehen kann (zum Beispiel Beratervertrag), (iv) vor allem 
eine bestimmte Gruppe, die Einzel- oder Sonderinteressen 
verfolgt, vertritt, (v) direkt oder indirekt eine wesentliche 
Beteiligung an der Gesellschaft hält oder einen solchen  
Aktionär/eine solche Gruppe vertritt oder für dessen/deren 
Interessen eintritt, (vi) in dem Jahr bis zu seiner Ernennung 
eine Organ- oder eine Beratungsfunktion insbesondere bei 
Wettbewerbern, Kunden, Lieferanten oder Kreditgebern 
des Unternehmens oder einem von diesen abhängigen  
Unternehmen innehatte, die aus seiner Sicht oder aus Sicht 
des Unternehmens einen relevanten, das heißt einen wesent-
lichen und nicht nur vorübergehenden, Interessenkonflikt 
verursachen kann, (vii) Partner oder Angestellter des Ab-
schlussprüfers der letzten drei Jahre ist und/oder (viii) dem 
Aufsichtsrat seit mehr als zwölf Jahren angehört.

http://www.munichre.com/aufsichtsrat
http://www.munichre.com/aufsichtsrat



